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Klagenfurt, den 17.11.2010 
 
 
Stellungnahme zum Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Famili-
enlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, geändert wird 
 
Der Senat der Universität Klagenfurt, vertreten durch seinen Vorsitzenden, unterstützt vollinhalt-
lich die Stellungnahme der Senatsvorsitzenden der österreichischen Universitäten (Sprecher: 
Prof. Dr. Helmut Fuchs, Universität Wien) vom 15. November 2010: 
 

„Die Vorsitzenden der Senate der österreichischen Universitäten lehnen die geplante Verkür-
zung der Bezugsdauer der Familienbeihilfe, wie sie im Entwurf vorgesehen ist, strikt ab. 

Eine solche Änderung würde eine massive Verschlechterung der finanziellen Situation der 
Studierenden, insbesondere solcher aus finanzschwachen Familien, bedeuten. Nur wenige 
Studierende sind in der Lage, ihr Studium vor Vollendung des 24. Lebensjahres abzuschlie-
ßen. Dies gilt insbesondere für Studierende, die eine BHS absolviert haben, was bekannter-
maßen die Verlängerung der voruniversitären Ausbildung um ein Jahr bedingt. 

Durch den Umstieg auf das Bachelor-/Mastersystem werden Studierende zwar nun in vielen 
Studien früher einen ersten universitären Abschluss erreichen. Selbst in diesen Fachrichtun-
gen werden aber in Zukunft nicht weniger, sondern eher mehr Absolventinnen und Absolven-
ten mit einer Berufsvorbildung auf Masterniveau (entsprechend den früheren Diplomstudien) 
gebraucht werden. Für eine kreative Tätigkeit oder eine verantwortungsvolle Position in der 
Wirtschaft ist zumindest der Abschluss eines Masterstudiums erforderlich. In mehreren Fach-
richtungen ist ein kurzes Bachelorstudium überhaupt nicht möglich (insb. Medizin, Rechtswis-
senschaft, zahlreiche Kunststudien). 

Eine Verkürzung der Dauer der finanziellen Unterstützung der Studierenden bzw. deren Fami-
lien höchstens bis zum Abschluss eines Bachelorstudiums würde sich daher erheblich nachtei-
lig auf die österreichische Forschungslandschaft und den Wirtschaftsstandort Österreich aus-
wirken.“ 

 
Darüber hinaus würde die Verkürzung der Bezugsdauer auch mobilitätshemmend wirken (wei-
tere Einschränkung der Partizipationsrate an Erasmus-, Joint-Study- und anderen Austausch-
programmen). Ebenso würde die vielfach inhaltlich sinnvolle Unterbrechung eines Studiums 
nach Bachelor-Abschluss zur Erlangung von Praxiserfahrung vor Beginn eines Master-Studi-
ums pönalisiert. 
 
Wünschenswert wäre eine Abschaffung/Verkürzung der Familienbeihilfe für Studierende im 
Sinne einer zeitgemäßen Systemreform dann und nur dann, wenn zugleich ein flächendecken- 
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des Stipendiensystem – etwa dem Vorbild des schwedischen Bildungskredit-Modells folgend – 
eingeführt würde. Dieses sollte StudienwerberInnen aus allen sozialen Schichten und allen Al-
tersgruppen die grundsätzliche ökonomische Möglichkeit für ein Studium eröffnen. Die in Öster-
reich traditionelle Auszahlung der Familienbeihilfe an die Eltern erwachsener Studierender trägt 
paternalistische und stark anachronistische Züge. 
 
Die intendierte Verkürzung der Bezugsdauer bringt im jedem Falle den Effekt, dass Studieren-
den aus sozialen Gründen ein Studium in Mindest-/Nominaldauer ermöglich werden müsste. 
Dafür sind an den österreichischen Universitäten jedoch, wie sattsam bekannt, vielerorts die 
personellen Kapazitäten nicht vorhanden. Dieses Potjemkinsche Gefüge ist international be-
schämend und inakzeptabel. 
 

  
 Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 Vorsitzender des Senats 

41/SN-217/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




